
Vor noch nicht allzu langer Zeit war 
die Anwendung von Lupenbrillen und
Mikroskopen im Bereich der Zahnme -
dizin lediglich für wenige Zahnärzte 
sowie MKG- und Oralchirurgen von Be-
deutung. Nunmehr sind derartige Ge-
räte jedoch zu einem festen Bestandteil
in der zahnärztlichen Praxis – vornehm-
lich im Bereich der Endodontie - gewor-
den und haben dabei insbesondere für
die Qualitätssicherung große Bedeu-
tung (und dies gilt auch für den Bereich
der zahntechnischen Leistungen, wel-
che im Rahmen dieses Beitrages aller-
dings unberücksichtigt bleiben).
Trotz des regelmäßigen Einsatzes von
Lupenbrillen oder auch Dental- und OP-
Mikroskopen im Praxisalltag führt ihre
Berechnung nicht selten zu Diskussio-
nen mit privaten Kostenerstattern. Das
Wissen um die Möglichkeiten der kor-
rekten Abrechnung dieser Sehhilfen
wirkt sich daher durchaus auf den 
wirtschaftlichen Erfolg der Praxis aus. 

Ähnlich, aber nicht dasselbe
Ausgangspunkt für eine gebührenkon-
forme Berechnung dieser Sehhilfen ist
zunächst das Verständnis dafür, dass es
sich um unterschiedliche technische
Hilfsmittel handelt. Folgend daher, eine
kurze differenzierende Darstellung die-
ser Geräte:
Lupenbrille: Die Lupenbrille ist eine
Komposition aus Brille und Lupe. Hier-
bei wird in eine Brille eine Lupe einge-
baut. Sie wird zum stereoskopischen
Sehen im Nahbereich in der Medizin 
genutzt. Lupenbrillen bieten mit  2,7-
bis 3-facher Vergrößerung große Seh-
felder. Je nach Körpergröße ist ein 
Arbeitsabstand zwischen 350mm und
400 mm zu wählen. Lupenbrillen kön-
nen nach Bedarf mit LED-Licht ausge-
stattet werden.
Dentalmikroskop: Das Dentalmikro s-
kop wurde im Gegensatz zur Lupen-
brille speziell für die Endondontie ent-
wickelt und erlangte Ende der 1990er-

Jahre Praxisreife. Grundlage war die
Entwicklung der Mikroskope für die
Mikrochirurgie. Für die Zahnmedizin
wurden Mikroskope mit bis zu 30-fa-
cher Vergrößerung, besonderen Licht-
zufuhren und Zusatzträgern entwi-
ckelt. Hierbei wurden besonders die
spezifischen Anforderungen an die 
Behandlungspositionen gerätebaulich
berücksichtigt.
OP-Mikroskop: Auch OP-Mikroskope
finden ihren Ursprung in der Mikro -
chirurgie. Heute finden sie auch An-
wendung bei Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgen oder Oralchirurgen, dabei
überwiegend bei tumor- und nerven-
chirurgischen sowie bei chirurgischen
Eingriffen im Bereich des Kiefergelen-
kes. Das Operationsmikroskop ist mit 
einer bis zu 35-fachen Vergrößerung
und Lichtzufuhr ausgestattet. Auch
anatomisch schwer zu erreichende
Stellen sind mithilfe der beweglichen
Tuben zu behandeln.

Berechnung als Zuschlag, 
GOÄ-Ziffer oder Analogposition? 
Wie sich der vorangegangenen Darstel-
lung entnehmen lässt, ist eine Lupen-
brille folglich ebenso wenig mit einem
Dentalmikroskop gleichzusetzen, wie
ein solches einem OP-Mikroskop ent-
spricht. Neben der Tatsache, dass sich
diese Hilfsmittel aber in ihrer Technik
und damit auch in ihrem Einsatzgebiet
unterscheiden, gilt es zudem zu beach-
ten, dass auch ihre Entwicklung zu 
verschiedenen Zeitpunkten erfolgt ist.
Ein Umstand, der ebenfalls entschei-
dend für die korrekte Liquidation der
Geräte ist.
So regelt § 6 Abs. 2 GOZ für notwendige
selbstständige zahnärztliche Leistun-
gen, die erst nach Inkrafttreten der GOZ
aufgrund wissenschaftlicher Erkennt-
nisse entwickelt wurden, eine Berech-
nung entsprechend einer nach Art,
Kosten- und Zeitaufwand gleichwerti-
gen Leistung. Soll also eine zahnärzt -

liche Leistung  bzw. ein Verfahren der 
Leistungserbringung abgerechnet wer-
den, welches entweder 1988 noch un-
bekannt oder aber bereits bekannt, 
aber noch nicht zur Praxisreife gelangt
war, ist in der Liquidation eine diesbe-
zügliche Analogposition heranzuzie-
hen. Für die Lupenbrille, das Dental -
mikroskop und das OP-Mikroskop hat
dies folgende Konsequenz: 
Der Einsatz der Lupenbrille ist in der
GOZ nicht geregelt. Vielmehr ist die
Anwendung dieses technischen Hilfs-
mittels in der Regel Bestandteil einer
zahnärztlichen Leistung (§ 4 Abs. 2
GOZ). Mithin scheidet eine analoge
Berechnung gemäß § 6 Abs. 2 GOZ je-
doch aus, da hierfür eine selbststän-
dige zahnärztliche Leistung Vorausset-
zung wäre. Es bleibt daher lediglich die 
Möglichkeit, die Anwendung einer Lu-
penbrille über den Steigerungsfaktor
zu honorieren. Die Höhe des Steige-
rungsfaktors sollte nach § 5 Abs. 2 
GOZ angemessen bestimmt werden.
Für die Überschreitung des 3,5-fachen
Satzes ist mit dem Patienten eine 
vorherige abweichende Vereinbarung
über die Höhe der Vergütung nach § 2
Abs. 1 und 2 zur treffen.
Anders verhält es sich demgegenüber
mit dem Dentalmikroskop, zu dessen
Abrechenbarkeit im Rahmen der Endo-
dontie beispielsweise die GOZ-Arbeits-
gruppe Süd erst vor Kurzem (November
2009) folgende bemerkenswerte Ent-
scheidung getroffen hat: „Die Anwen-
dung des Dentalmikroskops bei endo -
dontischen Leistungen wandelt die je-
weilige Leistung in eine selbstständige
zahnärztliche Leistung, die gemäß § 6
Abs. 2 GOZ analog zu berechnen ist.“ 
Begründet wird diese gebührenrecht -
liche Einschätzung damit, dass sich
durch die Anwendung des Dentalmi-
kroskops der Charakter der Wurzel -
behandlung von der rein orthograden,
konservativen Wurzelbehandlung hin
zu einer mikrochirurgischen, minimal-
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invasiven Therapieform ändere. Die An-
wendung des Mikroskops diene daher
nicht lediglich der Optimierung einzel-
ner Arbeitsschritte, sondern stelle eine
Modifikation der gesamten Therapie dar. 
Der GOZ-Arbeitsgruppe Süd gehören
die LZK Baden-Württemberg, die Bay-
erische Landeszahnärztekammer, die
LZK Rheinland-Pfalz, die LZK Saarland
und die LZK Sachsen an, sodass sich
hiermit erstmals verschiedene Zahn -
ärztekammern offiziell zugunsten einer
Analogabrechnung positioniert haben.
Leider ändert dies jedoch nichts daran,
dass es sich im Ergebnis um eine 
bloße „gebührenrechtliche Meinung“
ohne rechtsverbindlichen Charakter
handelt, sodass auch weiterhin davon
auszugehen ist, dass private Kosten -
erstatter diese Form der Berechnung
beanstanden werden.
Bezüglich des OP-Mikroskops ist an -
zumerken, dass die Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) mit der  GOÄ 440 einen
Zuschlag für die Anwendung eines
Operationsmikroskops bei operativen
Leistungen im ambulanten Bereich

vorsieht. Der Zuschlag ist mit 400
Punkten (23,31 Euro) bewertet und
ausschließlich zum einfachen Gebüh-
rensatz einmal je Behandlungstag 
berechnungsfähig. Voraussetzung für
die GOÄ 440 ist zudem, dass in der 
Leistungsbeschreibung der Gebühren-
nummer für die chirurgische Leistung
der Einsatz eines OP-Mikroskops nicht
enthalten ist. Sofern dieses technische
Hilfsmittel dabei nicht im Zusammen-
hang mit einer entsprechenden Leis-
tungsziffer der GOÄ zur Anwendung
kommt, sondern mit Leistungen nach
der GOZ, kann das OP-Mikroskop –
ebenso wie generell die Lupenbrille – 
allenfalls mittelbar im Wege der Ge-
bührenbemessung berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus verbleibt zur Er -
zielung einer angemessenen Vergütung
lediglich eine Liquidierung als Verlan-
gensleistung nach § 2 Abs. 3 GOZ. 

Fazit
Unstreitig ist der Einsatz der Lupen-
brille Bestandteil einer zahnärztlichen
Leistung (§ 4 Abs. 2 GOZ) und daher 

lediglich über den Steigerungsfaktor
zu honorieren. Ebenso klar ist die 
Berechnung eines Operationsmikro-
skops geregelt. Wird demgegenüber
ein Dentalmikro skop im Bereich der
endodontischen Behandlung ange-
wendet, ist eine Analogberechnung ins -
besondere unter Berücksichtigung der
jüngsten Einschätzung der GOZ-Ar-
beitsgruppe Süd zwar grundsätzlich zu-
lässig. Vonseiten der Kostenerstatter
wird diese Berechnungsform jedoch
leider nach wie vor moniert, da diese
auch im Falle eines Dentalmikroskops
der Meinung sind, dass die Leistung be-
reits in der Hauptleistung enthalten sei.
Als argumentativer „Rettungsanker“
für eine Analogberechnung verbleibt
insoweit allerdings noch die Möglich-
keit auf das Urteil des Bundesgerichts-
hofs (BGH) vom 13. Mai 2004 (Az: III 
ZR 344/03) zu verweisen. Das Gericht
befasste sich im Rahmen dieser Ent-
scheidung mit einem ärztlichen opera-
tiven Eingriff, der in der GOÄ zwar be-
schrieben ist, jedoch durch eine ver -
änderte Technik, die erst nach Inkraft-
treten der GOÄ entwickelt wurde, im
Vergleich zum herkömmlichen Verfah-
ren einen extrem zeitlichen Mehrauf-
wand aufweist. 
Die diesbezüglichen Ausführungen des
BGH lassen sich dabei insofern auf 
endodontische Therapieverfahren über-
tragen, als dass das Arbeiten unter 
dem Dentalmikroskop als modernes
endodontisches Verfahren im Verhält-
nis zu den herkömmlichen Möglichkei-
ten, mit welchen in den 1980er-Jahren
Wurzelkanalaufbereitungen durchge-
führt wurden, unzweifelhaft mit einem
exzessiv erhöhten Zeitaufwand ein-
hergeht. Mithin ist auch eine recht li-
che Gleichbehandlung zu fordern, was
in der Konsequenz bedeutet, dass ein
adäquates Liquidationsverfahren ledig-
lich in einer analogen Berechnung ge-
sehen werden kann. 
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